
Vereinigung der Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

- Der Vorsitzende - 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bereits in meiner letzten Mitteilung hatte ich auf die Koalitionsvereinbarung hingewiesen, 
wonach auf der Grundlage einer Länderöffnungsklausel die Zusammenlegung der 
Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit (bemerkenswerterweise ohne die 
Finanzgerichtsbarkeit und die Bundesgerichte) beabsichtigt ist. Damit werden im 
Wesentlichen die Beschlüsse der Justizministerkonferenz vom Juni 2004 umgesetzt, die 
allerdings eine Änderung des Art. 92 GG zur Vermeidung verfassungsrechtlicher Risiken 
vorsahen (vgl. auch Bundestags-Drucksache 16/1034). Es ist derzeit nicht erkennbar, dass die 
politischen Voraussetzungen für die Schaffung einer dann notwendigen 2/3-Mehrheit 
vorliegen. Dies folgt auch aus dem Grußwort der neuen Bundesjustizministerin anlässlich des 
Verwaltungsgerichtstags in Freiburg. Dort heißt es: „Angesichts der Veränderungen der 
Geschäftsbelastung vor allem im Vergleich zwischen Verwaltungs- und Sozialgerichten 
überdenken manche Länder die organisatorisch-strukturelle Aufteilung der Gerichtszweige 
und erstreben eine Öffnungsklausel im Bundesrecht. Dies ist in der Koalitionsvereinbarung 
festgehalten, aber angesichts einer Grundgesetzänderung ist die Aussicht auf die notwendige 
Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat gering.“ 
     
Inzwischen ist das Programm des Verwaltungsgerichtstags im Internet ( ://www.vrv-
bw.de/freiburg2010/programm/tagungsprogramm-lang.htm) veröffentlicht. Ich hoffe, dass die 
Attraktivität dieses Programms und des Veranstaltungsortes viele Mitglieder unseres 
Landesverbandes im Mai 2010 nach Freiburg führen wird.  
 
Für alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht an unserer Mitgliederversammlung teilnehmen 
konnten, folgende Kurzinformationen: Der diesjährige Gastvortrag von Herrn Präsidenten des 
Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke ist auf großes Interesse gestoßen. Frau Justizministerin 
Müller-Piepenkötter betonte, bei einer etwaigen Zusammenlegung werde das Kammerprinzip 
nicht zur Disposition stehen. Herr Dr. Franz Schemmer wurde als Nachfolger für Frau 
Katharina Jestaedt in den Vorstand gewählt. Unsere nächste Mitgliederversammlung wird in 
Münster - voraussichtlich im November - stattfinden.  
 
Auf Landesebene ist unser Verband bei der Sachverständigenanhörung zum Entwurf des 
Justizgesetzes beteiligt worden. Wir gehen davon aus, dass einige unserer Anregungen noch 
zu Änderungen des Entwurfs führen. Einzelheiten ergeben sich aus der Stellungnahme, die 
über den Link ://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST14-2905.pdf 
abgerufen werden kann.  Offen ist derzeit noch, ob unser Versuch Erfolg haben wird, im 
Rahmen dieses Gesetzes eine Änderung der Richterbank im 
Landespersonalvertretungsrecht zu erreichen. Die weiteren Beratungen sind für den Januar 
2010 vorgesehen. 
 
Wie im Vorjahr füge ich einen Musterentwurf für die zeitnahe Geltendmachung des 
Anspruchs auf amtsangemessene Besoldung im laufenden Kalenderjahr als Word-Datei bei.  
 
Ich wünsche allen Mitgliedern noch eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr 2010! 
 
Minden, den 7. Dezember 2009    
 
Mit kollegialen Grüßen      
 
Burkhard Ostermann       
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Landesamt für Besoldung und Versorgung 


Nordrhein-Westfalen


Postfach


40192 Düsseldorf


Widerspruch gegen die Besoldung ab Januar 2009 und Antrag auf amtsangemessene Besoldung

Sehr geehrte Damen und Herren,


gegen die Höhe meiner Dienstbezüge, wie sie in meinen Gehaltsmitteilungen ab Januar 2009 ausgewiesen ist, lege ich 


Widerspruch


ein und beantrage, mich rückwirkend zum 1. Januar 2009 amts​angemessen zu alimentieren.


Begründung:


Die Höhe der mir gewährten Besoldung verletzt das durch Art. 33 Abs. 5 GG gewährleistete Prinzip der amtsangemessenen Alimentation. Insoweit verweise ich vorerst auf das gemeinsame Positionspapier des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BDVR) und des Deutschen Richterbundes (DRB) aus dem August 2008. Wegen der Einzelheiten der rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen nehme ich Bezug auf den Inhalt der von einer Arbeitsgruppe des BDVR erstellten umfangreichen Dokumentation zur Richterbesoldung und -versorgung (beide Dokumente nachzulesen unter: www.bdvr.de/Stellungnahmen/stellungnahmen.html). Ich verweise ferner auf die Vorlagebeschlüsse des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09. Juli 2009 – 1 A 373/08, 1 A 1416/08, 1 A 1695/08 und 1 A 1525/08 -. Die inzwischen erfolgten Anpassungen der Bezüge um 2,9 % ab dem 01. Juli 2008 und von weiteren 3 % zuzüglich 20 € ab dem 01. März 2009 genügen nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. 

Im Hinblick auf angestrebte Musterprozessvereinbarungen beantrage ich das Ruhen des Verfahrens. 


Mit freundlichen Grüßen
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